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Sehr geehrte Mandanten,



die in wenigen Monaten anstehende und von vielen Sparern gefürchtete
Abgeltungsteuer motiviert die Kreditinstitute jetzt im Schlussspurt verstärkt zur
Werbung für Produkte, die Bestandsschutz vor der Kursgewinnbesteuerung
bieten sollen. Das gelingt aber nicht immer, da der Gesetzgeber mit
Argusaugen auf besondere Gestaltungsmodelle oder Fluchtoptionen schaut.
So wurde der Ausweg über Zertifikate und Luxemburg-Fonds bereits
geschlossen und über das Jahressteuergesetz 2009 sind Investmentfonds an
der Reihe, die in Zertifikate investieren. Hier soll der Bestandsschutz nur noch
für das Fondsvermögen an Silvester 2008 gelten. Eine Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag bringt
zudem Licht in steuerliche Pläne der kommenden Monate. Die Regierung
warnt generell vor vermeintlichen Steuerschlupflöchern, hier sei ein
jederzeitiges gesetzliches Einschreiten noch möglich.



Diese Androhung beinhaltet die latente Gefahr, dass allzu heftiges Werben
mit Auswegstrategien letztendlich doch noch mit Abgeltungsteuer belegt wird.
Damit können Sparer also nicht rechtssicher auf Basis bestehender
Vorschriften investieren. Da wird sicherlich noch das ein oder andere Produkt
mit einem Viertel Pauschalabgabe belegt. Zeit genug ist, denn das
Jahressteuergesetz 2009 wird wie üblich erst kurz vor Silvester in Kraft treten.
Wer allzu laut mit Schutz vor der Abgeltungssteuer wirbt, könnte also kurz vor
Toresschluss noch mit der Pauschalsteuer bestraft werden. 



Dieses schon bekannte Rennen zwischen Hase und Igel wird also weiter
gehen. Die Geldhäuser erfinden ein legitimes Steuersparprodukt auf Basis
geltender Gesetze und die Reaktion des Fiskus wird prompt folgen. Dabei
sollten Sparer verinnerlichen, dass sie ihre Geldentscheidungen nie
ausschließlich aus Steuergründen vornehmen oder gar das gesamte Depot
umstrukturieren sollten. Denn Steuervorteile können höchstens das
Sahnehäubchen auf einer ansonsten bereist sinnvollen Entscheidung für ein
konkretes Produkt sein.



In diesem Sinne
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Alle Steuerzahler

Hohe Barabhebung:
Zinseinkünfte bei ungeklärter
Verwendung zu versteuern
(Val) Bei einer Barabhebung von 732.000 Mark, deren
Verwendung nicht geklärt ist, darf das Finanzamt davon
ausgehen, dass Zinseinkünfte erlangt wurden. Dies geht
aus einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf hervor.

Die Kläger hoben innerhalb von drei Monaten 732.000
Mark bar ab und behaupteten, das Geld sei bar
aufbewahrt und innerhalb von drei Jahren für besondere
Zwecke ausgegeben worden. Das Finanzamt hielt dies
nicht für glaubhaft und schätzte Zinseinkünfte von
273.000 Mark. Das Finanzgericht Düsseldorf hat die
Schätzung dem Grunde, allerdings nicht der Höhe nach
als rechtmäßig erachtet.

Finanzgericht Düsseldorf, 9 K 3577/05 E,F

Steuerhinterziehung:
Finanzamt darf Dienstherrn
eines Beamten auch bei
Selbstanzeige informieren
(Val) Strafverfolgungsbehörden haben bei Strafverfahren
gegen Beamte dem Dienstherrn die Anklageschrift, den
Strafbefehlsantrag und die strafrichterliche Entscheidung
zu übermitteln. Damit soll diesem ermöglicht werden zu
prüfen, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen
sind. Kommt es zu keiner Anklage oder Verurteilung, ist
dem Dienstherrn des Beamten die Entscheidung über
die Einstellung des Verfahrens zu übermitteln, wenn
deren Kenntnis zur Prüfung der dienstrechtlichen
Maßnahmen erforderlich ist. Das gilt laut Finanzgericht

(FG) Berlin-Brandenburg auch dann, wenn der Beamte
sich selbst wegen Steuerhinterziehung angezeigt hat.

Der Kläger ist ein mittlerweile pensionierter
Hochschullehrer. Er hatte Einnahmen aus
nebenberuflicher Tätigkeit dem Finanzamt gegenüber
zunächst verschwiegen, sie dann aber doch freiwillig
nacherklärt. Das Finanzamt leitete daraufhin ein
Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein, das
wegen der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige
eingestellt wurde. Diesen Umstand wollte das Finanzamt
dem Dienstherrn des Klägers mitteilen. Hierzu hat es
nach Ansicht des FG das Recht.

Zwar könne die Mitteilungspflicht ausnahmsweise
entfallen. Das sei jedoch nur der Fall, wenn der
strafrechtliche Anfangsverdacht sich nicht habe erhärten
lassen. Hier habe aber gerade ein solcher bestanden, so
das FG. Denn der Kläger habe tatsächlich eine
Steuerhinterziehung begangen.

Die Tatsache, dass er inzwischen pensioniert sei, helfe
ihm auch nicht weiter. Das FG entschied, dass der
Dienstherr dennoch Gelegenheit erhalten müsse, über
Disziplinarmaßnahmen zu entscheiden, die zum Beispiel
in der Aberkennung oder Kürzung des Ruhegehalts
liegen könnten.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom
05.03.2008, 7 K 10297/06

Datenschutz: Vorsicht vor
angeblichen Anrufen aus dem
Finanzamt
(Val) Das Finanzamt fordert niemals Daten zur
Bankverbindung per Telefon an. Auch werden keine
Bankverbindungen aufgrund eines einfachen Telefonats
abgeändert. Das Finanzamt ruft diesbezüglich weder an
noch wird im Gegenzug eine telefonische Mitteilung
akzeptiert. Dies hat das Bayerische Landesamt für
Steuern mitgeteilt und davor gewarnt, Daten an
angebliche Finanzbeamte telefonisch herauszugeben.
Zur Änderung einer Bankverbindung sei immer eine
schriftliche Erklärung mit Originalunterschrift notwendig.

Persönliche Besuche zuhause oder in Geschäftsräumen
erfolgten in der Regel nur nach vorhergehender
schriftlicher Ankündigung, so das Landesamt weiter. In
jedem Fall habe sich der Beamte aber mit einem
Dienstausweis auszuweisen.

Bayerisches Landesamt für Steuern
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Außergewöhnliche Belastung:
Manisch-depressiver
Kaufzwang gehört nicht dazu
(Val) Verfällt ein manisch-depressiver Mensch zur
Befriedigung seiner Stimmungen in einen Kaufzwang,
kann dies steuerlich nicht berücksichtigt werden. Nach
dem aktuellen Urteil des Finanzgerichts München liegen
nämlich keine außergewöhnliche Belastung vor (13 K
2392/05). Die Einkommensteuer wird nur ermäßigt, wenn

- einer Person zwangsläufig größere Aufwendungen als
der überwiegenden Mehrzahl der Bevölkerung gleicher
Einkommens- und Vermögensverhältnisse erwachsen

- die Aufwendungen der Höhe, Art und dem Grunde
nach außerhalb des Üblichen liegen

Diese Voraussetzungen erfüllen Krankheitskosten, wenn
sich ihnen der Betroffene aus tatsächlichen Gründen
nicht entziehen kann. Das ist beispielsweise der Fall,
wenn Aufwendungen zum Zwecke der Heilung einer
Krankheit oder mit dem Ziel getätigt werden, die
Krankheit erträglicher zu machen. Hieran fehlt es bei
einem Kaufzwang, die Erwerbe werden nicht zur Heilung
oder Linderung der grundsätzlich anzuerkennenden
Krankheit aufgewandt. Sie dienen nur der Befriedigung
der eigenen Bedürfnisse in der manischen Phase der
Erkrankung, nicht aber ihrer Heilung.

Aufwendungen eines manisch-depressiven zur
Befriedigung seiner Stimmungen können jedenfalls nicht
als unabwendbar angesehen werden, so die Richter. Es
mag zwar sein, dass die Manie die Steuerungsfähigkeit
soweit einschränken kann, dass man sich den Ausgaben
zur Befriedigung der geweckten Bedürfnisse nicht zu
entziehen vermag. Der Betroffene kann ihnen aber
dadurch entgehen, dass er sich rechtzeitig einer
entsprechenden stationären Heilbehandlung unterwirft.
Dies mag zwar deshalb als kompliziert erscheinen, weil
manische Menschen ihre eigene Störung als normales
Verhalten empfinden und Beschwerden im eigentlichen
Sinn nicht spürbar sind. Die Manie wird aber im Umfeld
merkbar. Oftmals ermuntern Angehörigen und Freunde
den Kranken frühzeitig zu einer fachpsychiatrischen
Therapie. Insoweit wäre der Aufwand aufgrund des
Kaufzwangs vermeidbar gewesen, wenn der Erkrankte
frühzeitig einen Facharzt für Psychiatrie hinzugezogen
hätte.

Zu beachten ist zudem, dass er Gegenstände
angeschafft hat, die einen Gegenwert zu den
aufgewandten Kosten darstellen. Nur soweit Werte aus
Vermögen oder laufendem Einkommen endgültig
abfließen, liegt anders als bei einer reinen
Vermögensumschichtung eine Belastung vor.

Steuertermine September 2008
Vorauszahlung

– Lohn- und Umsatzsteuer
– Einkommen- und Körperschaftsteuer	spätestens am
   Fälligkeitstag                                    10.9.
– Bei Überweisung                              15.9.
– Bei Scheckzahlung                            7.9.
– Bei Barzahlung                                  5.9.
– Sozialversicherungsbeiträge            26.9.

Anmerkungen

- Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird.

- Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung.

- Ein Scheck gilt erst drei Werktage nach Einreichung als
geleistet. Daher muss er entsprechend früher dem
Finanzamt vorliegen.

- Die voraussichtlichen Sozialversicherungsbeiträge
muss der Arbeitgeber drei Werktage vor Monatsbeginn
anmelden und zahlen.
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Angestellte

Bewirtungskosten: Ungekürzt
abziehbar ohne Benennung
der Gäste
(Val) Ein Arbeitnehmer, der aus beruflichem Anlass
Kosten für eine Bewirtung im Namen seines
Arbeitgebers übernimmt, darf diese Kosten ungekürzt
und ohne Verpflichtung zur Benennung der Gäste als
Werbungskosten abziehen.

Nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz
(EStG) in Verbindung mit § 9 Abs. 5 EStG dürfen
Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus
geschäftlichem Anlass nur in Höhe von 70 Prozent der
entstandenen Kosten als Werbungskosten abgezogen
werden. Zum Nachweis der beruflichen Veranlassung
der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige Angaben zu
Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie
Höhe der Aufwendungen zu machen. Bei Bewirtung in
einer Gaststätte genügen Angaben zum Anlass und den
Teilnehmern der Bewirtung; die Rechnung über die
Bewirtung ist beizufügen.

Kläger war ein General der Bundeswehr, der in den
Ruhestand verabschiedet wurde und dessen
Dienstgeschäfte im Rahmen einer militärischen
Veranstaltung auf seinen Nachfolger übertragen wurden.
An dem anschließenden Empfang im Offiziersheim
nahmen Bundeswehrangehörige und Gäste von
außerhalb teil. Für einen Teil der Bewirtungskosten kam
der Kläger mangels ausreichender dienstlicher Mittel
selbst auf und machte diese Kosten steuerlich geltend.
Nachdem der BFH im ersten Rechtsgang die berufliche
Veranlassung der Bewirtungskosten des Klägers bejaht
und die Sache wegen der Höhe der Aufwendungen zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung
zurückverwiesen hatte, wies das Finanzgericht die Klage
mit der Begründung erneut ab, der Kläger habe die
gesetzlichen Nachweisanforderungen in § 4 Abs. 5 Satz
1 Nr. 2 Sätze 2 und 3 EStG (Angabe zum Anlass und
den Teilnehmern der Bewirtung) nicht erfüllt.

Der BFH entschied nun, dass der Kläger weder der
Abzugsbeschränkung noch den Nachweisanforderungen
unterlegen habe, weil nicht er, sondern sein Dienstherr
als Bewirtender aufgetreten sei. Des Klägers
Aufwendungen seien daher nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG
in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.06.2008, VI R 48/07

Geringfügige Beschäftigung:
Sozialrechtliches
Entstehungsprinzip maßgeblich
(Val) Ob ein nach § 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz
alter Fassung steuerfreies Arbeitsentgelt aus einer
geringfügigen Beschäftigung erzielt wird, beurteilt sich
ausschließlich nach sozialversicherungsrechtlichen
Maßstäben. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.
Die Geringfügigkeitsgrenze sei auch unter Einbeziehung
tariflich geschuldeter, aber tatsächlich nicht ausgezahlter
Löhne zu bestimmen (sozialversicherungsrechtliches
"Entstehungsprinzip").

Der Einkommensteuer unterliege auch bei einer
geringfügigen Beschäftigung nur der tatsächlich
zugeflossene Arbeitslohn ("Zuflussprinzip").

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.05.2008, VI R 57/05

Lohnsteuer: Arbeitgeber muss
im Zweifel Auskunft verlangen
(Val) Ob Telefoninterviewer als Arbeitnehmer anzusehen
sind, ist anhand einer Vielzahl in Betracht kommender
Merkmale nach dem Gesamtbild der Verhältnisse zu
beurteilen. Ein bei Inanspruchnahme des Arbeitgebers
als Lohnsteuer-Haftungsschuldner beachtlicher
entschuldbarer Rechtsirrtum des Arbeitgebers liegt
regelmäßig nicht vor, wenn dieser die Möglichkeit der
Anrufungsauskunft (§ 42e Einkommensteuergesetz) hat,
davon jedoch keinen Gebrauch macht. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden und dazu
ausgeführt:

Die Haftungsinanspruchnahme des Arbeitgebers könne
von vornherein ausgeschlossen sein, wenn sich der
Arbeitgeber in einem Rechtsirrtum befunden habe,
dessen Ursache in der Sphäre der Finanzverwaltung
gelegen habe. Ein solcher Irrtum könne insbesondere
anzunehmen sein, wenn sich der Arbeitgeber auf
unklare Verwaltungsanweisungen berufe und sein auf
dieser Unklarheit beruhender Rechtsirrtum entschuldbar
sei. Ein entschuldbarer Rechtsirrtum liege indes
regelmäßig nicht vor, wenn der Arbeitgeber die
Möglichkeit der Anrufungsauskunft habe, von dieser
jedoch keinen Gebrauch mache. Gerade in schwierigen
Fällen, wenn dem Arbeitgeber bei Anwendung der
gebotenen Sorgfalt Zweifel über die Rechtslage kommen
müssten, könne der Verzicht auf eine Anrufungsauskunft
vorwerfbar sein, stellte der BFH klar.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.05.2008, VI R 11/07
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Mitarbeiterbeteiligung: Mehr
staatliche Förderung für
Arbeitnehmer
(Val) Die Belegschaft soll stärker am
Unternehmenserfolg beteiligt werden. Hierzu wird die
staatliche Förderung verbessert. Das sieht der
Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung der
Mitarbeiterkapitalbeteiligung vor, der 2009 in Kraft treten
soll. Damit wird das Ziel der Großen Koalition umgesetzt,
die derzeit im europäischen Vergleich
unterdurchschnittliche Verbreitung der
Mitarbeiterbeteiligung anzuheben.

Nach dem Vorhaben gibt es bessere
Förderkomponenten. Der Satz für vermögenswirksame
Leistungen steigt von 18 auf 20 Prozent, sofern die VWL
in Beteiligungen angelegt werden. Damit können pro
Jahr 400 Euro gespart werden, für die es eine
steuerfreie Zulage von 80 Euro gibt. Wer auch noch
einen Bausparvertrag abschließt, kann gleichzeitig
weitere 42,30 Euro Zulage bekommen. Die bemisst sich
mit neun Prozent auf einen jährlichen Sparbetrag von
470 Euro. Zusammen sind das dann 122,30 Euro, die
der Staat zuschießt.

Zudem klettert die Einkommensgrenze, bis zu der es
Zulagen gibt, von 17.900 auf 20.000 Euro und für
Verheiratete von 35.800 auf 40.000 Euro. Damit
erweitert sich der Kreis der Berechtigten geringfügig. Der
Arbeitnehmer kann deutlich mehr als diesen jährlichen
Grenzbetrag verdienen. Denn er bemisst sich nach dem
zu versteuernden Einkommen, also abzüglich
Werbungskosten, Sonderausgaben und
außergewöhnliche Belastungen. Auch der
Kinderfreibetrag wird abgezogen, selbst wenn dieser
sich im Steuerbescheid nicht mindernd auswirken sollte.

Vermögenswirksame Leistungen gibt es für Arbeiter,
Angestellte, Azubis, Beamte, Richter, Berufssoldaten,
Teilzeitbeschäftigte und 400-Euro-Jobber. Gespart
werden darf auf den eigenen Vertrag und auch auf
Namen des Ehegatten oder vom Nachwuchs bis zum 17.
Lebensjahr. Die VWL kann der Arbeitnehmer vom Lohn
abzweigen sowie laut Vereinbarung oder Tarifvertrag
zusätzlich auszahlen. Sofern der Chef den Betrag
obendrauf gibt, kann sich über die Jahre eine üppige
Sparsumme ansammeln, ohne dass der Arbeitnehmer
einen Cent aufwendet. Er muss lediglich die Lohnsteuer
auf die Sparrate des Arbeitgebers zahlen; diese wird wie
normales Gehalt behandelt.

Es gibt auch noch eine zweite Förderung vom Staat. Der
Arbeitgeber kann seinen Angestellten ab 2009 jährlich
360 Euro ohne Lohnsteuer und Sozialabgaben
zuwenden, wenn die Gelder in Mitarbeiterbeteiligungen
fließen. Wechselt ein Angestellter den Betrieb oder hat
er mehrere Jobs, kann er den Freibetrag mehrfach in
Anspruch nehmen. Diese Steuerfreiheit gibt es im
Gegensatz zur VWL unabhängig von

Einkommensgrenzen.

Steuerberatungsgebühren: Der
Chef darf nur steuerpflichtig
zahlen
(Val) Zahlt der Arbeitgeber die Steuerberatungskosten
für seine Mitarbeiter, liegt ein geldwerter Vorteil und
damit steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. Dies gilt nach
einem aktuellen Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf
auch dann, wenn ein Nettolohn vereinbart worden war (7
K 1743/07). In solchen Fällen trägt der Betrieb die
Steuern und Sozialabgaben für seine Belegschaft. Dafür
wird dann meist ein geringerer Lohn ausgehandelt. Die
Nettolohnvereinbarung ist insofern ein Entgegenkommen
an den Arbeitnehmer, der sein monatliches Gehalt
unbelastet von öffentlich-rechtlichen Abgaben
ausbezahlt bekommen will.

Im zugrunde liegenden Fall gab es zu der nicht
unüblichen Nettolohnvereinbarung noch die
Besonderheit, dass die Arbeitnehmer Erstattungen vom
Finanzamt an den Betrieb abzuführen hatten. Motto: Wer
nichts bezahlt hat, soll auch nichts zurück erhalten. Da
die Mitarbeiter bei der Steuer also komplett außen vor
blieben, übernahm der Arbeitgeber die Kosten für die
Erstellung der Einkommensteuererklärung ihrer
Angestellten. Diese noble Geste rächte sich im
Nachhinein. Anlässlich einer Außenprüfung erkannte der
Finanzbeamte diese Sonderregel und erfasste die
übernommenen Kosten als geldwerten Vorteil. Da die
Firma laut Vertrag die Lohnsteuer zu zahlen hatte, kam
es insoweit zu einer Nachforderung für den Arbeitgeber
mittels Haftungsbescheid. Hiergegen wandte sich das
Unternehmen mit der Begründung, die
Kostenübernahme läge im überwiegend betrieblichen
Interesse, sodass dies nicht als Arbeitslohn zu
behandeln wäre.

Dieses Argument zählt nicht, so die Richter aus
Düsseldorf. Denn es liegt im Interesse der Mitarbeiter,
eine Steuererklärung einzureichen. Gleiches gilt für den
Umstand, einen Nettolohn auszuhandeln. Der
Arbeitgeber ist hierzu aber nur bereit, wenn er
Ansprüche auf Erstattungen nach der
Jahreseinkommensteuerveranlagung erhält, weil er nach
den Arbeitsverträgen wirtschaftlich mit der
Steuerzahlung belastet war. Damit stellen die vom
Arbeitgeber übernommenen Steuerberatungskosten
Arbeitslohn dar. Auch bei einer Nettolohnvereinbarung
gibt es kein überwiegend betriebliches Interesse an der
Bezahlung aus der Firmenkasse.

Endgültig entschieden ist der Streitfall jedoch nicht.
Denn der Arbeitgeber hat gegen das Urteil jetzt Revision
beim Bundesfinanzhof eingelegt, die unter dem
Aktenzeichen VI R 2/08 anhängig ist.
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Familie und Kinder

Betriebsausgaben: Strenge
Nachweispflichten bei Arbeits-
verträgen mit Angehörigen
(Val) Der Arbeitgeber muss dem Finanzamt gegenüber
beweisen, dass er einen Angehörigen nicht etwa aus
familiären Gründen, sondern aufgrund eines steuerlich
anzuerkennenden Leistungsaustauschs engagiert hat.
Daher können Betriebsausgaben nach einem Urteil des
Finanzgerichts (FG) Nürnberg nicht anerkannt werden,
wenn die tatsächlich geleistete Arbeitszeit nicht
nachgewiesen werden kann (VI 140/2006).

Im zugrunde liegenden Fall ging es um eine
selbstständig tätige Ärztin. Diese hatte ihrem in
Schulausbildung befindlichen Sohn laut Buchhaltung
Aushilfslohn dafür bezahlt, dass der Filius in der Praxis
bei Bedarf Reinigungs- und Telefondienste durchführte.
Es gab aber weder einen schriftlichen Arbeitsvertrag,
noch wurden die Arbeitsstunden festgehalten.

Damit das Finanzamt zwischen abzugsfähigen
Betriebsausgaben und steuerlich irrelevanten
Unterhaltsleistungen genau trennen kann, muss der
Arbeitsvertrag sowohl nach seinem Inhalt als auch nach
seiner tatsächlichen Durchführung einem so genannten
Fremdvergleich standhalten. Das bedeutet, dass solche
Vereinbarungen auch mit Dritten abgeschlossen werden
würden.

Erlaubt sind dabei auch mündliche Absprachen, weil der
Vertrag auch mit fremden Arbeitnehmern nicht schriftlich
abgeschlossen werden muss. Die Schriftform ist, so die
Richter, aber aufgrund des leichteren Nachweises
empfehlenswert. Gerade bei Teilzeitbeschäftigung und
Mini-Jobbern werden Aufgabengebiet und zeitlicher
Einsatz meist nicht konkret oder nur mündlich festgelegt.
Üblich sind hier Stundenzettel, nach denen anschließend
bezahlt wird. Allerdings muss bei Angehörigen
zumindest der Nachweis erfolgen, dass die Leistungen
tatsächlich erbracht wurden und nicht nur wegen der
Steuer fingiert sind. Fehlt es an solchen Angaben oder
sind sie zu schwammig, können die Betriebsausgaben
beim Arbeitgeber nicht steuermindernd anerkannt
werden.

Bei fremden Angestellten besteht typischerweise ein
Interessengegensatz zum Arbeitgeber, sodass beide
Seiten auf die Einhaltung der vertraglichen
Vereinbarungen achten. Da dies bei Arbeitsverhältnissen
mit nahen Angehörigen eben gerade nicht der Fall ist,
kann hier grundsätzlich nicht auf den Nachweis der
tatsächlich erbrachten Arbeitsleistung und deren
zeitlichen Umfang verzichtet werden. Bei allgemeinen
Büroaushilfsdiensten kann der zeitliche Umfang der
konkret erbrachten Leistung auch nicht geschätzt
werden. Dies gelingt nach Ansicht der Richter nur, wenn

Kind oder Partner ein genau abgrenzbares
Arbeitsgebiet, wie etwa die Buchführung eines
Handwerksbetriebes, alleine betreuen. Dann kann der
hierfür benötigte Arbeitsaufwand in etwa geschätzt und
auf den dafür gezahlten Lohn umgerechnet werden. Das
gelingt aber gerade nicht bei Pauschallohn an den Sohn,
der hierfür unkonkrete Dienste leisten soll.

Erbschaftsteuer: Auf KG-Anteil
und Versorgungsanspruch
(Val) Eine Witwe, die von ihrem Mann einen
Kommanditgesellschafts-Anteil sowie einen
Versorgungsanspruch gegen die Kommanditgesellschaft
(KG) geerbt hat, muss für beides Erbschaftsteuer
zahlen. Dies hat das Düsseldorfer Finanzgericht (FG)
entschieden.

Der Ehemann der Klägerin war in einer KG zu 76
Prozent beteiligt, die Klägerin zu zwei Prozent. Die
Klägerin erbte den Anteil ihres Ehemannes und einen
Versorgungsanspruch gegen die KG in Höhe von 60
Prozent der Versorgungsbezüge des Verstorbenen.

Nach der FG-Entscheidung muss die Ehefrau
Erbschaftsteuer nicht nur unter Berücksichtigung des
geerbten KG-Anteils, sondern auch des erhaltenen
Pensionsanspruchs zahlen. Beide Erwerbe stünden
nebeneinander. Die Klägerin könne sich nicht mit Erfolg
darauf berufen, dass die Versorgung von der KG und
damit zu 78 Prozent von ihr selbst zu leisten sei. Das FG
ließ die Revision zu.

Finanzgericht Düsseldorf, 4 K 4781/06 Erb

Erbschaftsteuer: Kein Rabatt
bei späterer Insolvenz
(Val) Nach dem voraussichtlich zumindest bis
Spätherbst 2008 geltenden alten Rechtsstand gibt es für
vererbte oder verschenkte Betriebe und Anteile an
Personen- und Kapitalgesellschaften einen zusätzlichen
Freibetrag von 225.000 Euro sowie einen pauschalen
Bewertungsabschlag von 35 Prozent. Nur der
verbleibende Rest muss von den Nachfolgern versteuert
werden. Dieses Privileg entfällt aber rückwirkend, wenn
der Neubesitzer den Betrieb anschließend innerhalb von
fünf Jahren verkauft oder einstellt.

Diese Strafsanktion hat das Finanzgericht (FG) Münster
aktuell auch dann für zulässig erklärt, wenn für den
geerbten Betrieb innerhalb der Behaltensfrist von fünf
Jahren nach dem Erbfall das Insolvenzverfahren eröffnet
worden ist (3 K 3877/07 Erb). Dies gilt auch dann, wenn
der Erbe an der Insolvenz keine Schuld trägt und er
unter erheblichem Einsatz weiteren Vermögens versucht
hat, die Insolvenz abzuwenden.

Denn der gesetzlich geregelte Wegfall der
Steuerbefreiung tritt unabhängig davon ein, aus welchen
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Gründen das begünstigt erworbene Betriebsvermögen
veräußert oder der Betrieb aufgegeben wurde. Ein
steuerlicher Nachlass oder eine Billigkeitsmaßnahme
kommen insoweit nicht in Betracht. Die mit dem Besitz
von betrieblichem Vermögen verbundenen Risiken und
Belastungen schlagen sich schon im Verkehrswert
nieder, hier besteht für den Fiskus kein weiterer
Handlungsbedarf.

Zudem verweisen die Richter darauf, dass die nach noch
geltendem Recht angewendete Bewertungsmethode
äußerst günstig ist, da sie bei der
Erbschaftsbesteuerung regelmäßig nicht den
Verkehrswert berücksichtigt, sondern einen viel
niedrigeren Preis als Bemessungsgrundlage nimmt.

Aus diesem Grund besteht nach Ansicht der Richter kein
Anlass, wegen der bereits im niedrigeren Wertansatz
berücksichtigten Risiken und Belastungen trotz Aufgabe
des Gewerbebetriebs zusätzlich die Vergünstigungen
weiter zu gewähren. Da die Nachversteuerung auch im
Falle der Insolvenz vom Willen des Gesetzgebers
gedeckt ist, gibt es auch keinen Erlassgrund wegen des
Verlustes durch die Insolvenz.

Hinweis: Das Gericht hat gegen das Urteil die Revision
zugelassen, weil über diesen Streitfall höchstrichterlich
noch nicht entschieden worden ist. Der Erbe hat von
dieser Möglichkeit mittlerweile unter dem Aktenzeichen II
R 25/08 beim Bundesfinanzhof Gebrauch gemacht.
Damit können Steuerbescheide mit vergleichbaren
Sachverhalten offen gehalten werden.

Kapitaleinkünfte: Keine
Steuerfreiheit für's Kinderkonto
(Val) Lassen Eltern umfangreiche Wertpapiergeschäfte
über die Konten ihrer Kinder laufen, müssen sie die
Erträge dennoch versteuern. Das gilt nach einem Urteil
des Finanzgerichts (FG) Rheinland-Pfalz, wenn sie die
freie Verfügungsmacht über die Depots besitzen (5 K
2200/05). Es reicht noch nicht aus, dem Nachwuchs
Kapital zu schenken und dies auf den Namen der
Sprösslinge anzulegen. Agieren Vater oder Mutter
anschließend wie mit ihren eigenen Konten, müssen sie
sich auch die Einkünfte zurechnen lassen, so die
Richter.  Damit verpuffen die Freibeträge der Kinder,
Zinsen und Spekulationsgewinne werden mit der
Progression der Eltern erfasst.

Damit der Transfer gelingt, müssen auch die Erträge
wieder für die Kinder angelegt werden. Sofern sie noch
nicht volljährig sind, dürfen die Eltern zwar
Bankgeschäfte durchführen, aber nur zugunsten ihres
Nachwuchses. Die Eltern können sogar die Vollmacht für
die Konten ihres Nachwuchses unter 18 Jahren
übernehmen. Liegen in den Depots der Kinder Millionen,
ist allerdings als Vorsichtsmaßnahme eine
Vermögensverwaltung durch die Bank sinnvoll. Dieser
werden dann die gewünschten Anlagegrundsätze
vorgegeben, sodass die Eltern kaum Probleme mit dem
Finanzamt bekommen.

Ab dem Übertrag werden Zinsen und Dividenden
steuerlich den Kindern zugerechnet. Das gelingt sogar,
wenn Wertpapiere erst einige Tage vor dem
Ausschüttungstermin verschenkt werden. Damit diese
Zuflussregel wirkt, muss leicht erkennbar sein, dass
Guthaben und Wertpapiere endgültig und ohne
Widerrufklausel den Besitzer gewechselt haben. Das
gelingt nur, wenn Vater und Mutter für den Nachwuchs
ein Depot auf deren Namen einrichten. Hinzu kommt ein
Konto für Sohn oder Tochter, auf das die laufenden
Erträge fließen. Ansonsten werden diese weiterhin den
Ex-Besitzern zugerechnet. Über dieses Konto kann dann
wieder zu Gunsten des Kinderdepots investiert werden.

Eltern dürfen das Vermögen für Minderjährige lediglich
verwalten, aber nicht darüber verfügen. Konkrete
Anschaffungen für das Kind sind erlaubt, beispielsweise
der Kauf eines PC oder des neuen Jugendzimmers.
Schädlich ist hingegen, wenn sich die Eltern von dem
Geld anschließend ein Auto oder eine Immobilie kaufen,
selbst wenn das nur einen geringen Anteil des
Depotwertes ausmacht. Solche Einzelaktionen infizieren
das gesamte Steuersparmodell. Da Anleger immer
gläserner werden, bleiben solche Umbuchungen und
Investitionen nicht mehr unentdeckt.
Jahresbescheinigung und Kontenabfragen machen
Kapitalbewegungen und Geldrückflüsse für das
Finanzamt transparent. Daher ist der geforderte
Formalismus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen,
sondern genau einzuhalten.

Kindergeld: Zählt grundsätzlich
nicht zum Einkommen des
Kindes
(Val) Ein Anspruch des Sozialhilfeträgers auf Erstattung
nachträglich festgesetzten Kindergeldes setzt voraus,
dass das Kindergeld zum Einkommen des
Hilfeempfängers gehört, dem der Sozialhilfeträger
Sozialhilfeleistungen erbracht hat. Hat der
Sozialhilfeträger einem im eigenen Haushalt lebenden
Kind Hilfe zum Lebensunterhalt geleistet, hat er in der
Regel keinen Anspruch auf Erstattung von nachträglich
festgesetztem Kindergeld. Denn, so der
Bundesfinanzhof, das Kindergeld gehöre zum
Einkommen des anspruchsberechtigten Elternteils. Dem
Einkommen des Kindes könne das Kindergeld nur
zugeordnet werden, wenn es ihm aufgrund einer
förmlichen Abzweigung ausgezahlt werde oder ihm
zumindest tatsächlich zufließe.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 17.04.2008, III R 33/05
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Immobilienbesitzer

Abgeltungssteuer: Auch
Besitzer von Eigentums-
wohnungen sind betroffen
(Val) Eigentümergemeinschaften besitzen eine
Instandhaltungsrücklage, aus der dann größere
Reparaturen bezahlt werden. Das Guthaben wird vom
Verwalter zwischenzeitlich auf Bankkonten geparkt und
wirft Erträge ab. Diese unterliegen dem Zinsabschlag,
denn ein Freistellungsauftrag ist für dieses Hauskonto
nicht erlaubt. Der Verwalter verteilt über die
Jahresrechnung dann die anteiligen Kapitaleinnahmen
und den Zinsabschlag auf die Wohnungseigentümer, die
diese Beträge in ihrer Steuererklärung angeben.

Dieses Verfahren bleibt zumeist auch ab 2009, wenn
das System der Abgeltungsteuer gilt. Insoweit ändert
sich erst einmal nur der Tarif, der von 30 auf 25 Prozent
sinkt. Doch nach dem Jahreswechsel gehören
Kapitaleinnahmen eigentlich nicht mehr in die
Steuererklärung, da die Bank die neue Pauschalabgabe
mit abgeltender Wirkung einbehält. Diese Vereinfachung
können Wohnungseigentümergemeinschaften jedoch
nur selten nutzen, für sie bleibt die Arbeit auch ab 2009
erhalten. Das liegt nicht an der Abgeltung-, sondern an
der Kirchensteuer. Diese Abgabe kann die Bank zwar
ebenfalls einbehalten, sodass dem Finanzamt die
Erträge aus dem Hauskonto nicht zu melden sind. Das
gelingt in der Regel aber nur mit Einzelkonten und
Bankverbindungen von Ehepaaren. Bei Gemeinschaften
wird es nämlich kompliziert. Die das Konto für die
Instandhaltungsrücklage verwaltende Bank kann die
Kirchensteuer nur unter drei Bedingungen einbehalten:
- Alle Wohnungseigentümer gehören der gleichen
Konfession an.
- Keiner der Mitglieder ist aus der Kirche ausgetreten.
- Die Gemeinschaft einigt sich darauf, der Bank die
Konfession mitzuteilen und den Kirchensteuerabzug
durchführen zu lassen.
Diese drei Kriterien lassen sich in der Praxis wohl nur
selten erfüllen. Somit müssen Miteigentümer ihre
anteiligen Zinserträge weiterhin im Rahmen der
Einkommensteuererklärung geltend machen, damit das
Finanzamt die Kirchenabgabe nacherheben kann.
Hierzu benötigen sie die vom Hausverwalter erstellte
Jahresabrechnung.

Es ergibt sich hier also nicht die versprochene
Vereinfachung, die die Abgeltungsteuer bringen soll. Der
gleiche Nachteilt trifft auch Erben- und
Grundstücksgemeinschaften, wenn etwa nicht alle
Beteiligten evangelisch oder katholisch sind.

Außergewöhnliche Belastung:
Dioxin am Eigenheim ist
absetzbar
(Val) Der notwendige Aufwand zur Sanierung eines mit
Dioxin belasteten Grundstücks ist steuerlich absetzbar,
selbst wenn darauf das selbst bewohnte Eigenheim
steht. Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs
(BFH) fällt das unter die Rubrik der außergewöhnlichen
Belastungen (III R 56/04).

Voraussetzung für den Abzug ist, dass den
Hauseigentümer kein Verschulden trifft und er die Dioxin-
Belastung zum Zeitpunkt des Grundstückskaufs noch
nicht erkennen konnte. Darüber hinaus darf er keine
Schadensansprüche gegen den Vorbesitzer haben.
Denn diese wären vorrangig geltend zu machen, bevor
der Fiskus unter die Arme greift.

Damit das Finanzamt die Kosten anerkennt, müssen
konkrete Gesundheitsgefährdungen nachgewiesen
werden, die vom Grundstück ausgehen. Das gelingt mit
einem vor der Sanierung erstellten amtlichen
technischen Gutachten. Ein erst nach den beendeten
Maßnahmen ausgestelltes Attest genügt nicht. Zudem
fordert der BFH, dass das Hausgrundstück nach seiner
Größe nicht über das Notwendige und Übliche
hinausgeht.

Sind diese Vorbedingungen erfüllt, kann der
Sanierungsaufwand wie Krankheits-, Scheidungs- oder
Hochwasserkosten im Jahr der Zahlung bei der
Einkommensteuer abgesetzt werden. Da ein Teil der
Aufwendungen steuerlich durch die zumutbare
Eigenbelastung selbst getragen werden muss, lohnt sich
die Bezahlung in einem Jahr, damit die Eigenbelastung
nicht zweimal abgezogen wird. Für dieses steuerliche
Abflussprinzip ist nicht maßgeblich, wann die Sanierung
stattgefunden hat oder welches Datum die Rechnung
aufweist. Allein entscheidend ist der Zeitpunkt der
Zahlung. Diese Regel gilt generell für alle
außergewöhnlichen Belastungen.
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Mieteinkünfte: Befristeter
Vertrag muss nicht schädlich
sein
(Val) Das Finanzamt darf hohe Anfangsverluste mit
Immobilien nicht einfach streichen, nur weil über die
Dauer des befristet abgeschlossenen Mietvertrags keine
Überschüsse realisierbar sind. Nach einem Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) spricht dies für sich allein noch
nicht gegen die dauerhafte Vermietungsabsicht (IX R
63/07). Es müssen vielmehr weitere Umstände für die
Schlussfolgerung hinzutreten, dass der Vermieter
konkret plant, die Wohnung in absehbarer Zeit selbst zu
nutzen oder zu verkaufen. Eine mögliche spätere
Eigennutzung reicht dabei genauso wenig wie die immer
bestehende Option eines Immobilienverkaufs aus, um
dem Hausbesitzer Liebhaberei zu unterstellen. Daher
mindern die hohen Werbungskostenüberschüsse sein
sonstiges Einkommen.

Mit diesem Urteil präzisiert der BFH seine bisher schon
erfreuliche Rechtsprechung, wonach Finanzbeamte
auch bei dauerhaften Mietverlusten nicht danach fragen
dürfen, ob Immobilieneigentümer irgendwann einmal mit
Überschüssen rechnen. Denn bei einer dauerhaften
Vermietung sind grundsätzlich und ohne Nachweis
selbst tiefrote Zahlen nicht in Frage zu stellen. Denn per
Gesetz ist eine Vermietungstätigkeit stets auf Dauer
angelegt, wenn bei Beginn der Vermietung keine
Umstände ersichtlich sind, die für kurze Zeiträume
sprechen.

Selbst wenn der Vermieter es in Betracht zieht, das
Haus oder Wohnung nach dem Erwerb irgendwann
einmal für seine Familie einzuplanen, ist das zunächst
nicht schädlich. Hierbei handelt es sich lediglich um eine
noch indifferente Überlegung einer möglichen
Selbstnutzung, die steuerrechtlich nicht bedeutend ist.
Denn diese Wahl haben grundsätzlich alle Vermieter,
wenn ein bestehender Mietvertrag ausläuft. Dieser kann
dann entweder verlängert, mit einem anderen Bewohner
abgeschlossen oder zu anderen Konditionen weiter
geführt werden. Dieses sind übliche
Lebenssachverhalte, die nicht gegen den Ansatz von
Hausverlusten in der Anfangsphase sprechen.

Hintergrund dieses immer wieder aufkommenden Streits
zwischen Vermieter und Fiskus ist immer wieder die
Frage, ob eine Überschussprognose vorzulegen ist.
Führt diese nicht zu schwarzen Zahlen, darf das
Finanzamt von Beginn an Liebhaberei unterstellen. Eine
solche Rechnung ist aber unnötig, wenn eine auf Dauer
angelegte Vermietungstätigkeit vorliegt.

Photovoltaikanlage:
Vorsteuerabzug nur bei
zeitnaher Zuordnung zum
Unternehmen
(Val) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit der Frage
befasst, ob bei Anschaffung einer Photovoltaikanlage,
die 1997 auf dem Dach eines privat genutzten
Einfamilienhauses angebracht wurde, die in Rechnung
gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend gemacht
werden kann, wenn der überschüssige Strom gegen
Entgelt in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Für
diesen so genannten "Altfall" (Einspeisung von Strom
vor Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetz)
hatten Finanzamt und Finanzgericht dies mit der
Begründung abgelehnt, angesichts der geringen
Mengen und Vergütung handele es sich nicht um eine
nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit. Der Kläger sei
deshalb nicht Unternehmer im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes.

Die Revision hatte keinen Erfolg. Der BFH ließ zwar
offen, ob eine sonst nicht unternehmerisch tätige
Person, die im Jahr 1997 auf dem Dach ihres selbst
genutzten Eigenheims eine Photovoltaikanlage betrieb
und den erzeugten Strom teilweise gegen Vergütung in
das öffentliche Stromnetz eingespeist hat, als
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts
anzusehen war. Er stützte seine Entscheidung vielmehr
darauf, dass die Photovoltaik-Anlage nicht zeitnah dem
unternehmerischen Bereich zugeordnet worden war. Die
Zuordnung eines Gegenstandes zum Unternehmen
erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte
Zuordnungsentscheidung des Unternehmers "bei
Anschaffung, Herstellung oder Einlage des
Gegenstandes". Diese Voraussetzungen lagen nicht vor.
Denn der Kläger hatte nicht zeitnah mit der Anschaffung,
sondern erst fünf Jahre danach, im Jahr 2002, eine
Umsatzsteuererklärung für das Jahr 1997 abgegeben
und den Vorsteuerabzug geltend gemacht.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 11.04.2008, V R 10/07
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Internet, Medien &
Telekommunikation

eBay: Sammler bleibt auf
Toilettenhäuschen sitzen
(Val) Ein Sammler, der beim Internetauktionhaus eBay
ein vermeintlich altes Spielzeug-Toilettenhäuschen
ersteigert hat, hat keinen Anspruch auf Rückabwicklung
des Kaufs, obwohl es sich bei dem Häuschen nicht - wie
erwartet - um das Original handelte.

Der Sammler hatte fast 2.250 Euro für das Häuschen
ausgegeben. Bei diesem handelte es sich nicht um das
Original von Märklin, sondern um einen Nachbau aus
den 1980er Jahren. Der Kläger begehrte deswegen die
Rückabwicklung des Kaufs. Seine hierauf gerichtete
Klage hatte weder vor dem Amts- noch vor dem
Landgericht (LG) Erfolg.

Auf ein für Fernabsatzgeschäfte mit Gewerbetreibenden
geltendes Widerrufsrecht habe sich der Kläger nicht
berufen können, so das LG München I. Denn er habe
das Toilettenhäuschen von einem Hobby-
Spielzeugsammler ersteigert. Dieser habe auch keine
falschen Zusicherungen gegeben. Er habe das
Toilettenhäuschen zwar als «Rarität» und «alt»
beschrieben. Das sei aber, stellte der Gerichtsgutachter
fest, durchaus zutreffend: Auch Repliken von Märklin-
Toilettenhäuschen seien nämlich eine Seltenheit - und
die hiesige habe rund 20 Jahre auf dem Buckel, sei also
auch «alt». Der Verkäufer habe auch nicht behauptet,
dass es sich um ein Original-Märklin-Toilettenhäuschen
handele, sondern dahinter ein Fragezeichen gesetzt.
Ausdrücklich wollte er noch vor Auktionsende «nicht
garantieren, dass alles original ist».

Auch ein sittenwidriges Geschäft konnte das LG dem
Kläger nicht attestieren. Schließlich habe die
Versteigerung bei einem Euro begonnen. Außerdem
erachtete es das Gericht «allein der Leichtsinn des
Klägers, wenn er für eine Sache, die er nur anhand
eines Internet-Fotos und der dürftigen Beschreibung des
Verkäufers auf ihren Wert überprüfen kann, ohne
Vereinbarung eines Rückgaberechts 2.247 Euro bietet.
Vor solchen Risikogeschäften kann ihn das Zivilrecht
nicht schützen.»

Landgericht München I, 34 S 20431/04, nicht
rechtskräftig

Roaming: Tarife für Handy-
Gespräche im EU-Ausland
sinken
(Val) Zum 30.08.2008 werden die Tarife für mobil im EU-
Ausland telefonierende Kunden weiter fallen. Die
Preisobergrenzen für Endkundenpreise werden dann für
abgehende Anrufe um drei Cent auf 46 Cent und für
ankommende Anrufe um zwei Cent auf 22 Cent pro
Minute (jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer) gesenkt.
Dazu verpflichtet die EU-Roaming-Verordnung die
Mobilfunkanbieter. Sie müssen ihre Kunden auch über
die aktualisierten Entgelte informieren.

Der Höchstbetrag des Vorleistungsentgelts, also des
Entgelts, das sich die Anbieter untereinander in
Rechnung stellen, darf ab Ende August 2008
durchschnittlich nur noch 28 Cent pro Minute betragen.
Eine weitere Absenkung sowohl der Endkunden- als
auch der Vorleistungsentgelte um bis zu drei Cent pro
Minute wird zum 30.08.2009 erfolgen.

Neben diesen Preisobergrenzen sieht die Verordnung
eine Reihe von Transparenzverpflichtungen der Anbieter
gegenüber ihren Kunden vor. Insbesondere erhalten alle
Kunden bei einem Grenzübertritt kostenlos per SMS
eine Information über die sie betreffenden
Höchstentgelte für Mobilfunktelefonate in dem jeweiligen
Land. Außerdem haben sie die Möglichkeit, sich über
eine kostenfreie Hotline zusätzlich bei ihrem Anbieter
über die Auslandsentgelte für SMS, MMS und andere
Datenkommunikationsdienste zu informieren.

Kontrolliert wird die Einhaltung der Roaming-Verordnung
in Deutschland durch die Bundesnetzagentur. Die
Verordnung gilt zunächst bis Sommer 2010.

Bundesnetzagentur, PM vom 04.08.2008
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Rufnummerabschaltung:
Hartes Vorgehen der BNetzA
gegen illegale Telefonwerbung
bestätigt
(Val) Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist in drei
Verfahren zum Rufnummernmissbrauch vom
Verwaltungsgericht (VG) Köln bestätigt worden. Die
Bonner Behörde hatte gegen österreichische Firmen, die
unter der Marke "Friedrich Müller®" bundesweit
tausendfach Verbraucher mit unerwünschten
Gewinnanrufen belästigten, harte Maßnahmen verhängt.
Das Gericht erklärte sowohl die im Februar und Mai
2008 angeordneten Abschaltungen von insgesamt 51
Rufnummern als auch das Rechnungslegungs- und
Inkassoverbot für alle entsprechenden
Telefonverbindungen für rechtens. Weitere fünf
Gerichtsverfahren sind noch anhängig.

Das VG hob in seiner Begründung hervor, dass die
vorgelegten angeblichen Einverständniserklärungen zu
den Werbemaßnahmen allesamt ungültig seien. Die
Unternehmen hatten ihren Kunden im Rahmen von
Warenbestellungen und schriftlichen Gewinnspielen
stets eine vorformulierte Einverständniserklärung
abverlangt. Nach dieser als "Datenschutzerklärung"
bezeichneten umfangreichen Klausel erklärten sich die
Kunden auch "zum Erhalt von Werbeanrufen bereit".
Zudem sollten damit die Unternehmen ermächtigt
werden, die Kundendaten an weitere Unternehmen der
Marke "Friedrich Müller®" weiterzugeben.

Nach Auffassung des VG stellen diese vorformulierten
Einverständniserklärungen keine wirksamen
Einwilligungen in Werbeanrufe dar. Denn es sei für den
Kunden praktisch unüberschaubar, wer sich letztlich auf
eine solche Erklärung berufen könne. Hieran ändere
auch die Möglichkeit zum Widerruf der Erklärung nichts,
da somit die Initiative zur Wiederherstellung der
ungestörten Privatsphäre auf den Verbraucher verlagert
werde.

Bundesnetzagentur, PM vom 13.08.2008

Mobilfunkrecht: Wenn sich eine
Zwölfjährige Klingeltöne herunter
lädt...
(Val) Hat ein Vater für seine drei minderjährigen Töchter
Handyverträge abgeschlossen und nutzt eine davon die
Gelegenheit, sich ein Abonnement für Klingeltöne
herunterzuladen, so braucht der Vater, ist er damit nicht
einverstanden, die Kosten nicht zu tragen.

Begründung des Amtsgerichts Berlin-Mitte: Das Kind war
noch nicht geschäftsfähig, der "Taschengeldparagraf"
war nicht anzuwenden und die Zustimmung der Eltern
fehlte. Der Anbieter (hier: "Jamba") hatte auf die
Identifikation der Bestellerin verzichtet und unterstellt,
dass ein Handyvertrag nur von einer erwachsenen
Person geschlossen werden könne.

Amtsgericht Berlin-Mitte, 12 C 52/08
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Kapitalanleger

Geschlossener Immobilien- 
fonds: Prüfung der
Einkünfteerzielungsabsicht
erforderlich
(Val) Soll nach dem Konzept eines geschlossenen
Immobilienfonds in der Rechtsform einer
Personengesellschaft die Vermietungstätigkeit des
Fonds nur 20 Jahre umfassen, ist sie nicht auf Dauer
ausgerichtet. Die Absicht, Einkünfte zu erzielen, muss
auf beiden Ebenen, also auf der Ebene der
Personengesellschaft sowie auf der Ebene des
Gesellschafters, überprüft werden. Dies hat der
Bundesfinanzhof entschieden.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 02.07.2008, IX B 46/08

Liebhaberei: Fiskus streicht
Fondsverluste bei hohem Kredit
(Val) Finanziert der Anleger seine Beteiligung an einem

geschlossenen Fonds auf Kredit, kann das den Abzug
seiner steuerlichen Verluste gefährden. Das gilt nach
dem Beschluss des Bundesfinanzhofs insbesondere
dann, wenn der Fondsprospekt über die Laufzeit
Gewinne kalkuliert, die aber nicht die Schuldzinsen des
Sparers übersteigen (IX B 46/08). Dann darf das
Finanzamt die Beteiligung als Liebhaberei einstufen und
diese steuerlich unter den Tisch fallen lassen.

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein geschlossener
Immobilienfonds einen Mietvertrag über 20 Jahre
abgeschlossen. Gleichzeitig war mit dem
Grundstücksverkäufer vereinbart, dass er das Objekt
exakt zu diesem Termin zum künftigen Verkehrswert
wieder erwerben sollte. Das sollte bezogen auf die
Einlage über die Laufzeit hinweg einen
Gesamtüberschuss von 60 Prozent bringen. Der Anleger
finanzierte seine Beteiligungssumme in voller Höhe über
ein Bankdarlehen. Eine Rückzahlung war möglich, aber
nicht zwingend vereinbart. In zwölf Jahren war seine
Lebensversicherung fällig, dann wollte er das Darlehen
auf einen Schlag tilgen, sodass die Fondserträge
anschließend ohne Belastung mit Schuldzinsen fließen
können.

Das Finanzamt stellte mangelnde
Überschusserzielungsabsicht fest. Dabei rechneten die
Beamten die Finanzierungskosten auf 20 Jahre ohne
jegliche Tilgungsleistung hoch und kamen bezogen auf
seine Einlage auf eine Unterdeckung von 80 Prozent,
sodass sie 20 Prozent über den Fondserträgen lagen.
Die im Steuerbescheid deklarierten roten Zahlen wurden
gestrichen. Der Anleger argumentierte vor Gericht, durch
die vorzeitige Kredittilgung mittels Policenauszahlung
würde sich ein Totalgewinn und somit seine
Einkunftserzielungsabsicht ergeben.

Da dies aber nicht konkret mit der Bank vereinbart war,
müssen die Finanzierungskosten nach Auffassung der
obersten deutschen Finanzrichter über die gesamte
Laufzeit hochgerechnet werden. Nur, wenn die fiktive
Summe unter den kalkulierten Fondserträgen bleibt,
zählen die Anfangsverluste bei der Steuer. Denn bei der
Prüfung einer möglichen Liebhaberei muss sowohl das
Ergebnis auf der Fondsebene als auch das des
einzelnen Beteiligten berücksichtigt werden. Schafft der
Fonds noch den Totalüberschuss, kann dies gleichwohl
beim Anleger ins Minus kippen. Das ist der Fall, wenn
seine voraussichtlichen Kosten die Fondserträge
übersteigen.

Bei dieser zweigleisigen Rechnung dürfen geplante oder
angedachte Finanzierungsmaßnahmen nicht mindernd
berücksichtigt werden, sofern diese nicht konkret
feststehen. Da mit der Bank nicht schriftlich vereinbart
worden war, dass die Versicherungssumme zur
Kredittilgung verwendet wird, kann diese mögliche
Option nicht einbezogen werden. Daher sollte mit der
Bank beispielsweise schriftlich fixiert werden, wann
getilgt oder umgeschuldet werden soll. Dann kann das
Finanzamt keine fiktiv angesetzten Schuldzinsen mehr
hochrechnen.
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Steuerhinterziehung: Teures
Geschäft mit Tafelpapieren
(Val) Hat ein Anleger dem Finanzamt Zinsen aus
Tafelgeschäften nicht deklariert, hinterzieht er die Steuer
in voller Höhe, so der Bundesfinanzhof (BFH) in einem
aktuellen Urteil (VIII R 28/07). Das gilt selbst dann, wenn
zuvor Zinsabschlag von 35 Prozent einbehalten worden
ist. Der Aufschlag von fünf Prozent gilt für alle
Zinseinnahmen, die inländische Banken nicht über ein
Konto, sondern über den Bankschalter abwickeln. Dabei
dürfen sie auch bei keinem Freistellungsauftrag
berücksichtigt werden. Ab 2009 gibt es nur noch einen
einheitlichen Abgeltungssatz von 25 Prozent, die
Differenzierung nach dem Zahlungsstrom entfällt.

Nach Ansicht der Richter liegt auch dann schon eine
strafbare Handlung vor, wenn der Sparer mangels
Bescheinigung des Kreditinstituts keine Anrechnung des
Zinsabschlags beim Finanzamt erreichen kann und er
die Kapitalerträge verschweigt, weil er sie sonst ein
zweites Mal versteuern muss. Hätte der Sparer eine
Progression von angenommen 40 Prozent, müsste er
die Zinsen über die Erklärung nur mit fünf Prozent
nachversteuern, den Rest hat er ja schon über den
Zinsabschlag bezahlt. Fehlt die ordnungsgemäße
Steuerbescheinigung, zahlt er insgesamt 75 Prozent
Steuern. Daher argumentierte der Anleger, er könne
höchstens eine Steuerhinterziehung für die Differenz
begangen haben.

Das sieht der BFH anders. Inhaber von Tafelpapieren
befinden sich in einer ganz anderen Situation als
normale Anleger. Sie können ohne weiteres von der
einlösenden Bank eine Steuerbescheinigung ausstellen
lassen, wollen dies aber gar nicht. Deshalb dürfen sie
mit den Folgen des von ihnen selbst geschaffenen
Risikos belastet werden. Sie hinterziehen den
kompletten Betrag und nicht nur die Differenz zwischen
Einkommensteuer und Zinsabschlag. Auf der
Bescheinigung über das Tafelgeschäft muss die Bank
angeben, dass es sich nicht um Erlöse aus Konto oder
Depot handelt. Daher wollen die Sparer einen solchen
Beleg meist nicht. Denn reichen sie den beim Finanzamt
ein, befürchten sie kritische Rückfragen. Diese könnten
etwa darauf abzielen, woher die Mittel stammen und
warum überhaupt die Wahl auf Tafelpapiere gefallen ist.

Geschlossene Fonds:
Steuerfreibetrag in den USA
steigt 2008
(Val) Besitzer von geschlossenen Immobilienfonds in
den USA können nach einer aktuellen Anpassung ab
2008 einen um 100 auf 3.500 Dollar erhöhten Freibetrag
nutzen. Die Summe wird auch künftig regelmäßig an die
Inflationsrate angepasst, in den vergangenen Jahren
waren das jeweils 100 Dollar mehr. Bei einer

Fondsrendite von sechs Prozent bleibt damit eine
Einlage von rund 58.000 Dollar steuerfrei. Bei
Verheirateten mit getrennter Beteiligung ist es das
Doppelte, denn jeder Partner kann den Freibetrag für
sich nutzen.
Sofern die jährlichen Mieteinkünfte in den USA höher
ausfallen, greift auf den übersteigenden Betrag ein
moderater Steuersatz von zehn Prozent bis zur Höhe
von 8.025 Dollar. Dese Grenze wurde für 2008 um 200
Dollar erhöht. Kassiert beispielsweise ein Fondsanleger
US-Einkünfte von 10.000 Dollar im Jahr, muss er von
6.500 Dollar zehn Prozent und damit 650 Dollar Steuern
bezahlen. Das sind umgerechnet weniger als 500 Euro.
Entsprechend positiv fällt damit die Nettorendite aus.

Anleger müssen sich beim amerikanischen Finanzamt
einmalig beim Fondsbeitritt registrieren lassen und
alljährlich eine Steuererklärung einreichen, selbst wenn
keine Steuer anfällt. Diese Formalien übernehmen
gegen Gebühr die Fondsgesellschaften. Anders als bei
Fonds aus dem EU-Raum müssen Anleger die US-
Erträge dem heimischen Progressionsvorbehalt
unterwerfen. Das deutsche Finanzamt lässt die
Auslandseinkünfte zwar steuerfrei, sie erhöhen aber den
Tarif für das übrige Anlegereinkommen.

Einen deutlich höheren Freibetrag bietet derzeit
England, hier sind umgerechnet 8.000 Euro im Jahr
steuerfrei. Da der Progressionsvorbehalt für den EU-
Staat ab 2008 wegfällt, müssen die britischen Einkünfte
auch nicht mehr in die heimische Steuererklärung. Damit
bleiben bei einer angenommenen Fondsrendite von
jährlich sieben Prozent sogar Beteiligungshöhen bis zu
100.000 Euro ohne Abgaben, diesseits und jenseits der
Grenze. Bei älteren Sparern bietet Großbritannien 2008
sogar noch höhere Freibeträge, ab einem Alter von 65
Jahren sind es 9.030 britische Pfund oder umgerechnet
rund 13.000 Euro. Noch besser haben es Sparer im Alter
ab 75 Jahren. Sie dürfen 9.180 Pfund oder umgerechnet
rund 13.200 Euro pro Jahr steuerfrei kassieren.
Ansonsten sieht es jenseits der Grenze nicht ganz so
günstig aus. Italien bietet lediglich eine Freigrenze von
500 Euro und Österreich lockt mit 2.000 Euro Freibetrag.
In den Niederlanden gibt es statt Freibetrag eine
pauschal berechnete Steuer, die Belastung ist aber
immerhin moderat.
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Unternehmer

BFH: Für Gesellschafter
geführtes Konto ist Eigenkapital
(Val) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zu der bei
Personengesellschaften immer wieder streitigen
Abgrenzung zwischen Forderung des Gesellschafters
gegen die Gesellschaft und Eigenkapital der
Gesellschaft Stellung genommen. Ein von der
Gesellschaft für den Gesellschafter geführtes Konto ist
als Eigenkapital der Gesellschaft zu beurteilen, wenn ein
Guthaben auf dem Konto mit Verlustanteilen des
Gesellschafters verrechnet werden kann. Dabei reicht es
aus, wenn eine solche Verrechnung erst bei Austritt des
Gesellschafters aus der Gesellschaft vorgesehen ist.

Im Streitfall war zu entscheiden, ob Verlustanteile eines
Kommanditisten nach § 15a Einkommensteuergesetz
mit anderen positiven Einkünften ausgeglichen werden
durften. Einen Ausgleich gestattet das Gesetz nur bis zur
Höhe der Einlage des Kommanditisten in das
Eigenkapital der Kommanditgesellschaft. Der
Kommanditist hatte auf einem als "Darlehenskonto"
bezeichneten und verzinsten Konto Gewinnanteile aus
früheren Jahren stehen gelassen. Verluste wurden auf
einem besonderen Vortragskonto gebucht, waren aber
bei einem Ausscheiden des Gesellschafters mit dem
"Darlehenskonto" zu verrechnen.

Wegen dieser Verrechnungsmöglichkeit behandelte der
BFH das Konto entgegen seiner Bezeichnung als
Eigenkapital der Gesellschaft. Die gewinnunabhängige
Verzinsung des Kontos und das Recht zur Entnahme der
Zinsen hielt der BFH für nicht entscheidend. Damit
konnte der Gesellschafter auch Verlustanteile in Höhe
dieses Kontos mit anderen positiven Einkünften
ausgleichen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 15.05.2008, IV R 46/05

Gewerbesteuer: Verfall von
Anrechnungsüberhängen
verfassungsgemäß
(Val) Ein Steuerermäßigungsbetrag gemäß § 35
Einkommensteuergesetz (EStG) kann nicht beansprucht
werden, wenn der Steuerpflichtige aufgrund eines
Verlustabzugs gemäß § 10d EStG keine tarifliche
Einkommensteuer schuldet, obwohl er gleichzeitig mit
Gewerbesteuer belastet ist. Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Zum Abbau der Doppelbelastung gewerblicher Gewinne
von Personenunternehmen mit Einkommensteuer und
Gewerbesteuer regelt § 35 EStG eine pauschale
Ermäßigung der Einkommensteuer in Abhängigkeit von
der Gewerbesteuer. Die Vorschrift kompensiert die
gewerbesteuerliche Belastung gewerblicher Einkünfte
dadurch, dass das 1,8-fache des
Gewerbesteuermessbetrags auf die Einkommensteuer
angerechnet wird, die anteilig auf die im zu
versteuernden Einkommen enthaltenen gewerblichen
Einkünfte entfällt.

Es kann allerdings der Fall eintreten, dass zwar
Gewerbesteuer, aber keine Einkommensteuer zu zahlen
ist, zum Beispiel, wenn Verluste aus anderen Einkünften
bei der Einkommensteuerfestsetzung zu berücksichtigen
sind. Das Entlastungspotenzial aus der Anrechung der
Gewerbesteuer wird dann nicht ausgenutzt (so
genannter Anrechnungsüberhang).

Der BFH entschied nun, dass ein Anrechnungsüberhang
weder zur Festsetzung einer negativen
Einkommensteuer mit der Folge der Erstattung führt,
noch ein Vor- oder Rücktrag beansprucht werden kann.
Diese Rechtsfolge verletze die Klägerin nicht in ihrem
Grundrecht auf Gleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 des
Grundgesetzes (GG). Sie habe zwar einen Nachteil
gegenüber Gewerbetreibenden, deren
Einkommensteuerbelastung mittels des
Betriebsausgabenabzugs der Gewerbesteuerschuld und
des Abzugs des Steuerermäßigungsbetrags aus § 35
EStG gemindert werden könne. Der Gesetzgeber habe
aber den Abzug des Steuerermäßigungsbetrags von der
Voraussetzung abhängig machen dürfen, dass eine
Doppelbelastung des Steuerpflichtigen mit Einkommen-
und Gewerbesteuer vorliegen müsse. Er habe über die
Steuerermäßigung in § 35 EStG nicht eine
Kompensation der Gewerbesteuerbelastung in jedem
Einzelfall sicherstellen müssen. Eine Verletzung der
Klägerin in ihren Freiheitsgrundrechten, maßgeblich aus
Art. 14 GG, sei ebenfalls nicht zu erkennen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23.04.2008, X R 32/06

Kein Wahlrecht: Ansparrücklage
oder Existenzgründerrücklage
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(Val) Dem Steuerpflichtigen steht kein Wahlrecht zu, ob
er die "normale" Ansparrücklage nach § 7g Abs. 3
Einkommensteuergesetz (EStG) oder die
Existenzgründerrücklage gemäß § 7g Abs. 7 EStG in
Anspruch nehmen will. Dies hat der Bundesfinanzhof
entschieden.

In dem Urteil heißt es weiter, die Bildung einer
Ansparrücklage sei auch bereits vor Vollendung der
Betriebseröffnung zulässig, wenn die
Investitionsentscheidung ausreichend konkretisiert sei.
In Anschaffungsfällen setze das die verbindliche
Bestellung der betroffenen wesentlichen
Betriebsgrundlagen voraus. Die Korrektur eines unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung erlassenen
Steuerbescheides sei nach dem Grundsatz von Treu
und Glauben nur in seltenen Ausnahmefällen
ausgeschlossen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 29.04.2008, VIII R 75/05

Steuererklärung: Betriebe    
gehen online
(Val) Derzeit müssen die jährlichen Steuererklärungen
nach amtlich vorgeschriebenen Vordrucken abgegeben
und eigenhändig unterschrieben werden. Auch Bilanzen
fordert das Finanzamt in Papierform an. Das soll sich
durch einen aktuellen Gesetzentwurf komplett ändern:
Es kommt die Verpflichtung zur elektronischen Abgabe
der Steuererklärungen. Ein Verfahren, dass Betriebe
jetzt schon bei der Abgabe ihrer Umsatzsteuer-
Voranmeldung und Bürger beim Datentransfer mittels
ELSTER kennen.

Doch künftig wird es verpflichtend, zumindest für
Betriebe. Diese müssen ihre Einkommen-, Gewerbe-
und Körperschaftsteuererklärung online einreichen und
auf diesem Weg auch gleich die Bilanz mitschicken. Das
soll unnötige Bürokratiekosten für Unternehmen
abbauen und die Verwaltung moderner, leistungsfähiger
und effizienter machen.

Das betrifft Kapital- und Personengesellschaften sowie
Landwirte, Einzelunternehmer und Freiberufler
gleichermaßen. Nur bei geringfügigen Nebeneinkünften
von Arbeitnehmern soll die Online-Abgabe freiwillig
bleiben.
Das ganze Konzept soll 2011 an den Start gehen. Dann
ist der Fiskus technisch aufgerüstet und Betriebe und
Bürger haben endlich ihre bundeseinheitliche
Steuernummer. Ohne dieses Merkmal geht es nicht.

Das ist aber noch längst nicht alles. Bei
Betriebsgründung müssen Unternehmer anlässlich der
Aufnahme der beruflichen und gewerblichen Tätigkeit
elektronisch Auskunft über für die Besteuerung
erheblichen Verhältnisse geben. Der bisher übliche
Fragebogen in Papierform entfällt dann. Damit können
die Finanzämter EDV-gestützt und zeitnah die
Voraussetzungen für die steuerliche Erfassung prüfen

und die Unternehmer erhalten schneller als bisher ihre
Steuernummer. Gleichzeitig werden Finanzämter durch
ein maschinelles Risiko-Management dabei unterstützt,
Unternehmen aufzudecken, die zum Zweck des
Umsatzsteuer-Betrugs gegründet werden.

Neben Steuererklärungen und Gewerbeanmeldung sind
auch Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnung
elektronisch zu übermitteln. Das betrifft nicht nur
Gewerbetreibende, die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Buchführung verpflichtet sind, sondern
auch Betriebe mit freiwilliger Erstellung von
Jahresabschlüssen. Damit das funktioniert, müssen
Bilanz- sowie die Gewinn- und Verlustrechnungsdaten in
einer standardisierten Form erstellt werden. Wie die
aussieht, wird noch in einer geplanten Rechtsverordnung
erläutert werden.
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